
Vorteile für Unternehmen 
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) ermöglicht ein Verfahren, 
mit dem der Prozess der Fachkräfte einwanderung beschleunigt 
werden kann. Unternehmen können es bei der zuständigen 
Ausländerbehörde1 beantragen. Dazu benötigen sie eine Vollmacht 
der ausländischen Fachkraft. 

Voraussetzungen für das beschleunigte Fachkräfteverfahren:
-  Die Fachkraft (= Antragstellende) verfügt über einen Berufs-

abschluss, der in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannt ist.
-  Der Arbeitgeber in Deutschland möchte die Fachkraft einstellen  

und hat ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorgelegt.

Leitet Vorabzustimmung 
weiter (Kopie oder Scan)

Schließt Vereinbarung mit 
der Ausländerbehörde

gegen Gebühr2 von 411 €

Falls die Anerkennung 
noch nicht vorliegt: 

Leitet Verfahren zur Anerkennung 
des ausländischen Abschlusses bei 

der zuständigen Stelle3 ein (innerhalb 
von zwei Monaten nach Eingang 

der vollständigen Antragsunterlagen 
abgeschlossen)

Leitet Zustimmungs verfahren 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

zum Visum ein (diese wird in 
Abhängigkeit des positiven Ergebnisses 
des Anerkennungsverfahrens innerhalb 

von einer Woche erteilt)

Übersendet Vorabzustimmung  
zum Visum (Original und Kopien)

DAS  BESCHLEUNIGTE  FACHKRÄFTEVERFAHREN

Fachkraft Arbeitgeber Zuständige 
Ausländerbehörde1

DRITTSTAAT
(Nicht-EU/EWR-Staat)

DEUTSCHLAND

Sendet künftigem Arbeitgeber 
Bevollmächtigung (*) 

zur Einleitung des 
Verfahrens sowie Nachweis

zur Berufsqualifikation 
(z.B. Zeugnis), Antrag für das 

Anerkennungsverfahren, 
Passkopie

(*) Mustervorlage Vollmacht: 
www.make-it-in-germany.com/de/ 
unternehmen/unterstuetzung/links/ 

fachkraefteverfahren

1.

7.

2. 4.

Übergibt alle erforderlichen 
Anträge und Dokumente an 

die Ausländerbehörde

3.

5.

6.

Vergibt Termin zur Visumbeantragung 
innerhalb von drei Wochen

Entscheidet über Visumerteilung i.d.R. 
innerhalb von drei Wochen ab Vorliegen 

der vollständigen Unterlagen 

9.

Bucht Termin 
zur Visumbeantragung 

(unter Angabe, dass 
Vorabzustimmung vorliegt)

8.

 www.unternehmen-berufsanerkennung.de

1   Für das beschleunigte Fachkräfteverfahren zuständig ist entweder die lokale Ausländerbehörde oder die zentrale Ausländerbehörde des betreffenden Bundeslandes (sofern 
existent). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort der Betriebsstätte, in der die ausländische Fachkraft eingesetzt werden soll. 

2   Es handelt sich hierbei um eine Bearbeitungsgebühr, die von der Ausländerbehörde erhoben wird. Sie umfasst bei Bedarf auch den Familiennachzug. Nicht von dieser Gebühr 
umfasst sind u.a. Gebühren, die im Anerkennungsverfahren oder bei der Auslandsvertretung anfallen.

3   Die zuständige Stelle in Deutschland führt die Gleichwertigkeitsprüfung der ausländischen Berufsqualifikation durch. Welche Stelle für welche Berufsabschlüsse zuständig ist 
und alle Fragen zum Verfahren der Berufsanerkennung beantwortet auch der „Anerkennungsfinder“ auf anerkennung-in-deutschland.de/finder

Deutsche 
Auslandsvertreung
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